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und Prognose von Jugenddelinquenz. Sie besitzen deshalb für die (Jugend-)Kriminologie
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theorien aus biologischer, anthropologischer, psychiatrischer, psychoanalytischer, psy¬

chologischer, sozial-psychologischer und soziologischer Sicht vorgestellt und kritisch

gewürdigt. Hierbei trägt die Darstellung der in den letzten Jahren in der angloamerikani-
schen Kriminologie erfolgten Verlagerung des Diskussionsschwerpunktes vom labeling
approach hin zu neueren kontrolltheoretischen Erklärungsversuchen Rechnung.

Günther Kaiser: Möglichkeiten der Entkriminalisierung nach demJugendgerichtsgesetz
im Vergleich zum Ausland

Die rechtliche Analyse des Jugendgerichtsgesetzes zeigt, daß die geltenden Regelungen
vielfältige und individualisierende Wege für Reaktionen im Bereich minderschwerer

Kriminalität bieten. Der Einfluß derartiger Regelungen führt mittelbar zur Zurückdrän¬

gung der Vollstreckung freiheitsentziehender Sanktionen zugunsten der Ausdehnung
ambulanter oder nur freiheitsbeschränkender Maßnahmen. Gleichwohl ist solche Hand¬

habung nicht weniger angemessen. Die gesetzlichen Grenzen sollten allerdings nicht

übermäßig ausgedehnt werden. Eine wirksamere Verbesserung kann aber erreichtwerden

durch Ausweitung der tatsächlich erreichbaren Sozialisationsangebote. Der präventive
Nutzen solch qualitativ angereicherter Reaktionen könnte die Anstrengungen beträcht¬

lich unterstützen, um eine vornehmlich punitive Behandlung der Jugendkriminalität zu

vermeiden. Ferner verdient hervorgehoben zu werden, daß die Reichweite der Maßnah¬

men des Jugendkriminalrechts beide Möglichkeiten umschließt, nämlich verhältnismäßig
gering eingreifende Maßnahmen unter Vermeidung von Anklage und Verurteilung zu

freiheitsentziehenden Sanktionen, z.B. durch Betreuung und Überwachung verbunden

mit Arbeitsauflagen. Überdies ist die Anwendung der Schadenswiedergutmachung und

die weitere Ausdehnung der Strafaussetzung zur Bewährung zu empfehlen. Hingegen
erscheint die Entkriminalisierung durch Anhebung der Strafmündigkeitsgrenze gegen¬

wärtig noch nicht genügend geklärt, um die möglichen Konsequenzen und Alternativen

zureichend zu überblicken.

Arthur Kreuzer: Kinderdelinquenz und Jugendkriminalität. Umfang, Struktur und

Entwicklung

Nach einer Begriffserklärung wird eine Übersicht zu Umfang und Struktur von Delin¬

quenz und Kriminalität unterbreitet. Sie stützt sich auf polizeiliche Kriminalstatistiken,
Verurteilten- und Strafvollzugsstatistiken sowie Dunkelfeldforschungen aus dem In- und

Ausland. Wesen, Grenzen und Fehlerquellen solcher Datenquellen werden aufgezeigt.
Sodann werden Wesens- und Strukturmerkmale der Delinquenz junger Menschen

herausgearbeitet: motivationale Besonderheiten, erst wachsendes Unrechtsbewußtsein,
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Episodenhaftigkeit, Risikobereitschaft, Enthemmung in Gruppen und durch Alkohol,

Nachahmung, mindere Tatschwere, leichtere Überfuhrbarkeit. Zuletzt wird der Mei¬

nungsstreit zum Anstieg von Jugenddelinquenz beleuchtet. Bei uns und in den meisten

vergleichbaren Ländern zeichnet sich ein allmählicher, jedoch nicht dramatischer Anstieg
ab.

Wolfgang Fischer: Über das Lehren und Lernen von Philosophie bei PLATONoder: Die

dem Menschen eigentlich zukommende Bildung ist das Philosophieren, aber das Philoso¬

phieren ist nicht jedermanns Sache

In dem Beitrag wird versucht, Platons Überlegungen zu der von ihm behaupteten
Einheit von Philosophie und Bildung in seiner Schrift ,Politeia' zu interpretieren und in

Beziehung zur gegenwärtigen Diskussion über den Philosophieunterricht zu bringen.
Dabei spielt Platons Auffassung eine besondere Rolle, daß die Philosophie nicht

jedermanns Sache sei. Die Interpretation kommt zu dem Ergebnis, daß diese These sich

auf die systematische Beschäftigung mit Philosophie beschränkt. Sie schließt nicht aus,

jeden Menschen in seinem Bildungsgang als Philosophierenden in Anspruch zu nehmen,

kann aber als Warnung gelten, Philosophieren (auch nach dem „Weltbegriff") nicht

rhapsodisch und tumultuarisch (Kant) verkommen oder sich in der Verhandlung von

Aktuellem und persönlichen Problemen erschöpfen zu lassen.

Ekkehard Martens: Praxis und Theorie der Philosophiedidaktik

Der Verfasser untersucht die Probleme, die beim Lernen und Lehren von Philosophie zu

lösen sind, vor allem in der Schule. Vorliegende Ansätze und Antwortenwerden überprüft
und zu eigenen Vorschlägen geführt. Nach Ansicht des Verfassers entstehen philosophi¬
sche Probleme an verschiedenen Lernorten, in der Schule, in der Universität, in der

Gesellschaft und im praktischen Leben. Diesen Zusammenhang erläutert der Verfasser

aus der philosophischen Tradition: Von Platons Dialogen kann gelernt werden, daß

Philosophie von und für Menschen gemacht ist, nicht die Menschen für die Philosophie.
Die Unterschiede zwischen Sokratischem Dialog und dem Lernort Schule müssen

berücksichtigt bleiben. Gleichwohl kommt der Verfasser zu der These, daß auch in der

heutigen Schule Philosophie für Schüler gelehrt werden muß und nicht die Schüler für die

Philosophie ihrer Lehrer da sind. Aber wie können wir eine humane Schule in einer

inhumanen Gesellschaft praktizieren?

Ingrid Stiegler: Zur Geschichte der Legitimation von Philosophieunterricht am Gym¬
nasium

Seit der Oberstufenreform 1972 kann Philosophie als Grund- und Leistungskurs gewählt
werden. Dieser institutionell gesicherte Status ist in der Geschichte des Unterrichtsfaches

Philosophie ganz neu. Denn bisher hatte die Philosophie nur eine randständige Position in

den Lehrplänen, obwohl ihr in der Tradition gymnasialer Bildungstheorien stets eine

große Bedeutung eingeräumt worden ist. Die Reformprämissen von 1972, die den

Philosophie-Unterricht institutionell sichern, verneinen aber eine bildungstheoretische

Sonderstellung. Die Verfasserin zeigt an der Fachgeschichte die Funktionen der Philoso¬

phie als „Bildungsfach" für die Legitimation des grundständigen Schultyps „Gymnasium"
im gegliederten Schulwesen.
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Arthur Kreuzer

Kinderdelinquenz und Jugendkriminalität

Umfang, Struktur und Entwicklung

1. Über Definitionen von Delinquenz und Kriminalität

Das Thema enthält vier vielschichtige, je nach Bezugsdisziplin und Fragestellung unter¬

schiedlich auszufüllende Begriffe: Kinder, Jugend, Deünquenz und Kriminaütät. Biologi¬
sche, entwicklungspsychologische, soziologische oder juristische Kriterien und Verständ¬

nisse von Kind und Jugendlichem zu skizzieren, ist hier nicht der Ort. Wohl aber gilt es, die

Inhalte der schillernden Begriffsvarianten Kinderdelinquenz und Jugendkriminalität zu

umreißen.

Leitkriterium der begrifflichen Unterscheidung ist zunächst die Strafmündigkeitsregelung
unseres geltenden Rechts. Kinder sind im Alter unter 14 Jahren für Verhaltensweisen, die

vom Recht als Straftaten definiert sind, strafrechtlich nicht verantwortlich. Dies schüeßt

jugendhilferechtliche Eingriffe nicht aus. Auch können entsprechende Verhaltensweisen

durchaus Strafverfolgungsmaßnahmen auslösen; denn die Kriminalpolizei ist nach dem

Legalitätsprinzip verpflichtet, jedem StraftatverdacÄf, beispielsweise aufgrund einer

Strafanzeige, nachzugehen (§§ 152,163 StPO). Führen die Ermittlungen zur Aufklärung
und erscheint ein Kind als „Straftatverdächtiger", so registriert die Polizei Tat und

Tatverdächtigen statistisch und gibt die Akte an die Staatsanwaltschaft weiter; erst diese

stellt das Verfahren wegen Strafunmündigkeit ein. Auf diese Weise entsteht in der

Potizeitichen Kriminalstatistik die Rubrik „Kinderkriminalität". Vorschläge, diese straf-

verfahrensrechttich bedingte Berührung von Kindern mit der Polizei und die daraus

folgende irreführende kriminalstatistische Rubrik generell zu vermeiden, üeßen sich nicht

vollauf verwirklichen. Denn wenn die Polizei, wie üblich, zu über 90% anzeigegeleitet

einschreitet, weiß sie oft noch nichts über den Tatverdächtigen, insbesondere über dessen

eventuelle Strafunmündigkeit (dazu Kreuzer/Plate 1981). Jugendliche sind für

„Jugendverfehlungen" im Alter von 14 bis unter 18 Jahren bedingt strafrechtlich verant¬

wortüch; ihre Strafbarkeit entfällt, faüs der Jugendrichter sie für noch nicht reif genug hält,

das Unrecht der Straftat einzusehen und nach dieser Einsicht zu handeln (§§1,3 JGG).
Heranwachsende (18-21jährige) sind generell strafmündig, sie sind jedoch bei jugendhaf¬
ter Persönüchkeit oder jugendtümlichen Taten im Verfahren vor dem Jugendrichter dem

Jugendstrafrecht zu unterstellen (§ 105 JGG).

Der Jugendkriminologe kann sich freilich aus mehreren Gründen nicht mit dieser

formaljuristischen Kategorisierung begnügen. Zum einen muß das Recht zwar aus

Gründen der Rechtssicherheit, Kalkulierbarkeit und Praktikabiütät generalisieren, egali¬

sieren, formaüsieren; aber die Altersgrenzen finden keine entwicklungspsychologischen
oder soziologischen Entsprechungen. Vielmehr sind Zuordnungskriterien mannigfach,
und Grenzen verlaufen fließend, bei jedem einzelnen anders (vgl. Kreuzer 1978a). Zum

zweiten machen jugendkriminologische Forschungen und Erkenntnisse nicht an Landes-

Z.f.Päd.,29.Jg. 1983, Nr. 1
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grenzen halt. Rechtsvergleichung und vergleichende Kriminologie zeigen einerseits

erheblich schwankende Altersgrenzen - Strafmündigkeit und Jugendstrafrechtsgeltung
zwischen 6 und 25 Jahren -, andererseits strukturelle jugendkriminologische Gemeinsam¬

keiten unabhängig von jeweiligen rechtlichen Altersgrenzen auf. Zum dritten leistet die

Jugendkriminologie, ähnlich wie sich das Jugendstrafrecht seit über einem halben

Jahrhundert als Schrittmacher des Erwachsenenstrafrechts versteht, Beiträge für die

Reformdiskussion. Die Reformvorstellungen reichen dabei von Empfehlungen zur Anhe¬

bung bedingter Strafmündigkeit auf 16 Jahre (vgl. Berckhauer/Steinhilper 1981) über

die allenthalben geforderte generelle Einbeziehung Heranwachsender in das Jugendstraf¬
recht (Kreuzer 1978 a und Deutsche Vereinigung 1977) bis hin zu einem speziellen

Jungtäterstrafrecht für 18- bis 24jährige (Asbrock 1977). Zum vierten muß der Krimino¬

loge berücksichtigen, daß strafrechtliche Begriffe und Tatbeschreibungen in den „Straftat¬

beständen" weitgehend an der Vorstellungs-, Begriffs- und Verhaltenswelt Erwachsener

ausgerichtet sind. Für die Rechtsordnung mag dies noch tragbar sein. Der Gesetzgeber

hat, wenn er bestimmte Verhaltensweisen als Straftatbestände definiert, den „Normalbür¬

ger", nämlich den voll verantwortlichen Erwachsenen, und das objektiv Sozialschädüche,

die Folgen für Opfer und Rechtsgemeinschaft, den Schutz der Rechtsgüter, vor Augen;
ihm genügt es, wenn er jugendspezifischen Verhaltensweisen in den speziellen, erziehe¬

risch konzipierten Rechtsfolgebestimmungen Rechnung trägt. Der Kriminologe muß

hingegen Diskrepanzen aufzeigen, die bei der Anwendung solcher am Erwachsenenver¬

halten orientierten Normen und Begriffe auf das Verhalten junger Menschen entstehen.

Unsere Jugendstrafrechtspraxis leidet weithin daran, daß sie altersspezifische Aspekte
solcher Begriffe in ihren Verfahren und Urteilen übergeht. Beispiele solcher Begriffe im

Straf- und Strafverfahrensrecht sind etwa: Verbrechen, Vorsatz, Schuld, Zueignung,
Waffe, Bande, Absicht, eine Straftat zu verdecken, Flucht- und Verdunkelungsgefahr,
Schwere der Tat, Schwierigkeit der Rechtslage.

Auf der Suche nach einem neutraleren Begriff, der jugendkriminologische Erfordernisse

berücksichtigt, verwendet der Kriminologe u. a. den Begriff der Delinquenz (umfassend
zum Definitionsproblem: Kaiser 1977a, S. 53ff., 1977b, S. 139f.). Gegenüber dem

Kriminalitätsbegriff ist dieser indes unbestimmter und vielschichtig. Zunächst will er den

motivationalen und sonstigen Besonderheiten abweichenden Verhaltens/unger Menschen

gerecht werden. Sodann bindet er sich nicht an den gesetzlich abschüeßend festgelegten
Bereich strafbarer Verhaltensweisen, umgreift vielmehr darüber hinausreichendes disso¬

ziales Verhalten wie etwa Schuleschwänzen, Bandenzugehörigkeit, Alkoholmißbrauch,

Weglaufen. Insoweit kann er seine Herkunft aus dem nordamerikanischen Konzept der

juvenile delinquency nicht leugnen. Ferner will er Verständnis für altersspezifische
Besonderheiten wecken und unnötige Stigmatisierung vermeiden, die mit den etikettie¬

renden Begriffen „Verbrechen", „Straftat", „Kriminalität" einhergehen kann (Pon-
gratz u.a. 1975). Letztüch verbindet man mit ihm zuweilen kriminalpolitische Forderun¬

gen nach einem nicht-strafenden, nicht-strafjustiziellen Reagieren auf jugendliches Fehl¬

verhalten.

Im folgenden werden die Begriffe nicht auftheoretische und kriminalpolitische Positionen

fixiert, sondern vornehmüch pragmatisch verwandt. Gelegentlich werden gesetzliche
Alters- und Verhaltenskategorien übernommen, wenn die Datenquellen dies angezeigt
sein lassen. Hier werden auch Jungerwachsene, wiewohl sie strafrechtlich als Erwachsene
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gelten, in die Betrachtung einbezogen. Denn das Jugendalter erstreckt sich heute infolge
eines veränderten, zeitüch gestreckten und erschwerten sozialen Reifens - dieses verstan¬

den als das Gewinnen sozialer Selbständigkeit, als Suchen eines Standorts in der

Erwachsenengesellschaft, als Lernen und Einüben der für Erwachsene wesentlichen

sozialen Rollen, als Sich-allmähüch-Identifizieren oder doch Sich-Abfinden mit solchen

RoUen - tatsächüch weit in das dritte Lebensjahrzehnt (vgl. Kreuzer 1978 a).

2. Umfang und Struktur der Delinquenz junger Menschen nach Kriminalstatistiken und

Dunkelfelderhebungen

2.1. Befunde nach Kriminalstatistiken

Wenn zuerst die Datenlage nach offiziellen Kriminalstatistiken dargelegt wird, so gut es,

die beschränkte Aussagekraft solcher Quellen zu bedenken (vgl. hierzu z. B. Heinz 1977;
Kerner 1981). Manche gehen so weit, ihnen keinerlei Wert als Indikator für die

Beurteilung der tatsächlichen Kriminalität und ihrer Entwicklung beizumessen, und sehen

sie lediglich als Arbeitsnachweis der Verfolgungsinstanzen an. Jedenfalls lassen diese

Quellen das Dunkelfeld der strafjustiziell nicht Verfolgten außer acht, und sie hängen
wesentlich ab vom Anzeigeverhalten der Bevölkerung, von Organisation, Kapazität und

Entscheidungsstrategien der Verfolgungsorgane, von Definitionen und Zählweisen. Sie

sind nach Zustandekommen und Aufgabenstellung an Bedürfnissen der Praxis, nicht an

solchen der Wissenschaft ausgerichtet. Das Dunkelfeld nicht verfolgter und das Hellfeld

verfolgter Jugendkriminalität können sich nämüch unterschiedlich entwickeln. Kriminal¬

statistische Anstiege etwa lassen sich gleichermaßen mit tatsächlicher Kriminaütätszu-

nahme wie mit bloß stärkerem Ausleuchten des Dunkelfeldes erklären. Gleichwohl sind

diese Datenquellen wichtig, liefern sie doch wenigstens ein Abbild der offiziell registrier¬
ten, der für die Öffentüchkeit sichtbaren, für die Meinungsbildung in Allgemeinheit und
Politik bedeutsamen Kriminalität und damit zugleich Anhaltspunkte für den strafjustiziel¬
len Umgang mit dieser Kriminaütät, etwa für die Prozesse der Kriminalisierung und

Entkriminalisierung im Gang der Strafverfolgung von der Poüzei bis hin zum Urteil und

Strafvollzug. Auch lassen sie - zumindest in der langfristigen Analyse, in der Gegenüber¬
stellung verschiedener Kriminalstatistiken und im Vergleich mit andersartigen Erkennt¬

nisquellen, beispielsweise der Dunkelfeldforschung, - mancherlei sektorale oder globale

Einschätzungen der tatsächlichen Kriminalitätsentwicklung zu.

Die polizeiliche Kriminalstatistik ist zeitüch und sachüch der Kriminalität am nächsten, während in

den Statistiken der nachfolgenden justiziellen Instanzen weitere vielfältige, schwer durchschaubare

Ausfüterungen und zeitliche Verzögerungen wirksam werden. Meßkategorien sind Straftaten und

Tatverdächtige. Um die Kriminaütät verschiedener Altersgruppen beurteüen zu können, ist auf die

Kategorie der Tatverdächtigen abzusteUen. Die dabei gewonnenen Daten weisen jedoch einen

erhebUchen Schwund gegenüber den Fallzahlen auf, weil nur aufgeklärte FäUe Hinweise auf

Tatverdächtige und somit auf Alterseinschätzungen geben. In diesem Sinne erweisen sich die Daten

über JugendkriminaUtät als bereits abhängig von der Aufklärungsquote. Diese liegt zwar seit fünf

Jahren konstant um 44,8%, ist aber allein im Jahrzehnt vorher um insgesamt 10% zurückgegangen,
eine Tatsache, die gelegentUch übersehen wird (z.B. Albrecht/Lamnek 1979; vgl. dagegen
Kreuzer 1980 a). Der Rückgang aufgeklärter FäUe verschleiert möglicherweise einen tatsächüch

noch stärkeren Kriminaütätsanstieg bei jungen Tätern. Denn gerade bei einigen jugendtümüchen
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Deükten ist die Aufklärungsquote besonders rückläufig. Bei Diebstählen von Mopeds und Krafträ¬

dern ist sie beispielsweise zwischen 1970 und 1980 stetig von 35,8% auf 18,7% gesunken; das Gros der

Mopeddiebstähle wird indes von Jugendüchen, nach der Intensität gefolgt von Kindern und

Heranwachsenden, begangen (vgl. TabeUe 1).

Die polizeiüche Statistik gibt aufgrund der geschilderten rechtUchen Vorgaben als einzige Auskunft
über Deükte strafunmündiger Kinder. Insgesamt machten Kinder 1980 am Gesamt aüer Tatverdäch¬

tigen 6,3% aus, Jugendüche 15,1%, Heranwachsende 13,5%, Jungerwachsene 13,1%; d.h. fast die

Hälfte waren junge Tatverdächtige. Das Spektrum verfolgter Delikte von Kindern ist denkbar eng.

Nennenswert sind ledigüch Diebstahl, Sachbeschädigung und Brandstiftung, die wiederum ihre

höchste Frequenz in dieser Altersstufe aufweisen (vgl. Tabelle 1). So macht aUein der Ladendiebstahl

bei tatverdächtigen strafunmündigen Mädchen über 2A, bei Jungen über 'A aus. Der KinderanteU ist -

ähnüch dem der Jugendüchen - in den letzten 25 Jahren erhebüch gewachsen. Noch deutücher wüd

der Anstieg, wenn man die Schwankungen in der Altersstruktur der Bevölkerung durch die

Meßkategorie der Verhältniszahlen - Kriminaütätsbelastungszahlen, nämlich Tatverdächtige je
100000 altersgleicher Einwohner- ausgleicht. Dann zeigt sich, daß sich die Kriminaütätsbelastung bei

Kindern und Jugendüchen mehr als verdoppelt, bei Heranwachsenden fast verdoppelt, bei den

Erwachsenen nur unwesentüch erhöht hat.

Diebstahl in seinen facettenreichen Verhaltensmustern steUt das Kernstück verfolgter Kriminaütät

junger Menschen insgesamt dar, und zwar mit abnehmender Bedeutung bei wachsendem Alter (vgl.
TabeUe 1). Innerhalb des Diebstahls dominieren Ladendiebstähle und Diebstähle im Zusammenhang
mit Fahrzeugen. Der hohe und stark gestiegene AnteU des Ladendiebstahls verdeutücht zugleich die

Störanfälügkeit kriminalstatistischer Gesamtaussagen. Anstiege der Kriminaütät können wesentüch

mit Anstiegen dieses Delikts zu tun haben; Anstiege des Ladendiebstahls wiederum können auf

tatsächücher Zunahme, wie auf veränderter Anzeigepraxis der Laden- und Warenhauseigner
beruhen. Deutlich zeigen sich die Faszination der verschiedenen Fahrzeugarten und ihre Bedeutung
als Statussymbol in den einzelnen Altersstufen. Im Kindesalter überwiegt der Fahrrad-, im

Jugendalter der Moped-, im Heranwachsendenalter der Kraftwagendiebstahl. Zwar nehmen Gewalt¬

delikte in der Palette verfolgter Kriminalität junger Menschen quantitativ einen weitaus geringeren
Stellenwert ein. Aber sie erreichen doch gerade bei ihnen ihren Höhepunkt; beispielsweise entfäUt

bei uns und in vielen anderen Ländern über die Hälfte der Raube auf unter 21jährige Beschuldigte.

Diese Proportionen polizeiüch verfolgter DeUktsarten und Altersstufen ähneln denen mancher

vergleichbarer Industrienationen. So weisen die uniform crime reports für die USA (1979, S. 190f.)
eine stärkere Dominanz der Eigentumskriminaütät bei unter 18jährigen polizeUich Verfolgten aus;

die Jüngeren stellen fast die Hälfte aUer wegen Eigentumsdeükte poUzeüich Verfolgten; zugleich wird
dort gegenüber dem Vergleichsjahr 1970 erkennbar, daß Eigentums- und Gewaltdelikte zunehmen,
letztere sogar insgesamt stärker und besonders stark bei Mädchen.

Nach den Kriminaütätsbelastungszahlen der einzelnen Altersgruppen zeigt sich ein auffälüges
Kulminieren in den jüngeren Gruppen, namentlich bei Heranwachsenden (vgl. Abbildung 1). Die

Vergleichskurve für weibliche Tatverdächtige verläuft ähnlich, aber nicht so schroff, ganz abgesehen
davon, daß ihr Anteil an der verfolgten Kriminalität erhebüch geringer, allerdings in den letzten

Jahrzehnten gewachsen ist. Bei jüngeren weibüchen Tatverdächtigen treten Gewaltdeükte noch

stärker in den Hintergrund. Weitaus markanter scheint der Geschlechterabstand in der nach

nordrhein-westfäüschen Kriminalstatistiken möglichen Intensivtäterauswertung. Unter Intensivtä¬

tern werden Tatverdächtige verstanden, die im Bezugsjahr mehrmals mit insgesamt mehr als fünf

Straftaten in Erscheinung getreten sind. Danach verübt Via aUer jugendüchen Tatverdächtigen gut Vi

aUer dieser Altersgruppe angelasteten Deükte. Unter solchen jugendüchen Intensivtätern finden sich

ledigüch 5% Mädchen (vgl. LKA Nordrhein-Westfalen 1980, S. 119ff.).

Besonderes Augenmerk verdienen kriminalstatistische Analysen der wachsenden Ausländeranteüe

unter jungen Straftätern. Zwar erweist sich die Gastarbeiterkriminaütät als eher verhältnismäßig
gering, sieht man von einigen Gewalt- und Sexualdelikten unter bestimmten ethnischen Gruppen ab -

dabei ist auf einen Vergleich von nach Alter, Geschlecht und Sozialstatus gleichen in- und

ausländischen Stichproben abzuheben -; erklärüch ist dies vor allem aus der Zielorientiertheit und

der daraus folgenden Normtreue dieser Gruppen. Aber eine ganz andere Kriminaütätsentwicklung
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Abbildung 1: Polizeilich Tatverdächtige und gerichtlich Verurteilte nach Alters- und Geschlechter¬

gruppen im Bezugsjähr 1979 (Verhältniszahlen)
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Bezugsgruppe) nach Polizei-Kriminalstatistik 1979, S. 28. Verurteiltenziffern (rechtskräftig Verur¬
teilte je 100000 Einwohner) nach Statist. Jahrbuch 1981, S. 335.

zeichnet sich in der „zweiten Generation", bei den nachgezogenen oder hier geborenen Kindern von

Gastarbeitern und anderen Ausländern, ab. Sie gelangen oft unmotiviert hierher, teüen nicht die
Ziele der Eltern, wachsen in einem kulturellen Vakuum zwischen Heimat- und Gastlandkultur auf
und sind in den Chancen sozialer, insbesondere schulischer und beruflicher Eingliederung durch

sprachüche Mängel und andersartige Lebensgewohnheiten benachteiligt. Sie leiden namentlich im
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Heranwachsendenalter besonders unter der bei ihnen verstärkten Arbeitslosigkeit, Orientierungslo¬
sigkeit, Enttäuschung. Schon jetzt deutet sich bei ausländischen Heranwachsenden und vor allem

Jugendüchen ein überproportional hoher Anteü in den Kriminaütätsbereichen einfacher Diebstahl,
Sexual- und andere Roheitsdelikte an (vgl. Albrecht/Pfetffer 1979; Kaiser 1980a, S. 362ff.).

Das nach kriminalpolizeüichen DatenqueUen zu zeichnende KriminaütätsbUd jüngerer Altersgrup¬
pen hebt sich nicht entscheidend von dem ab, welches sich aus Verurteiltenstatistiken ergibt. FreUich

weisen diese keine „Kinderkriminalität" aus, und sie beziehen die Straßenverkehrskriminaütät ein.

Wenn sie insgesamt weitaus geringere Belastungszahlen ergeben (vgl. AbbUdung 1 sowie TabeUen 2

u. 5), so liegt dies vor allem daran, daß von Staatsanwaltschaften und Gerichten - namentüch in

Jugendstrafrechtssachen - zahlreiche Verfahren wegen Geringfügigkeit, Beweisschwierigkeiten,
anderweitiger erzieherischer Erledigung usw. ohne UrteU eingesteUt werden (§§ 153ff. StPO, 45,47

JGG). Straßenverkehrsdelikte machen bei Jugendüchen etwa !4, bei Heranwachsenden und Junger¬
wachsenen schon fast die Hälfte aUer StrafverurteUungen aus. Bemerkenswert erscheint, daß die

Verurteilungsdichte bei Straßenverkehrsdelikten in den einzelnen Alters- und Geschlechtergruppen
ziemlich ähnüch wie bei aUgemeiner Kriminaütät verläuft (vgl. AbbUdung 1). Darin deuten sich

Impulsivität, Risikobereitschaft, mangelnde soziale Erfahrung und andere vornehmüch dem Jugend¬
alter, insbesondere den jungen Straftätern, wesenttiche Eigenheiten an (vgl. hierzu Kaiser 1978).

Haftstatistiken sagen noch weniger über tatsächüche Kriminaütätsverteüung aus wegen vorangegan¬

gener gestaffelter AusfUterungen; bedeutsam sind sie aber für die Analyse der VerteUung und

Entwicklung jener Kriminaütät, die von Verfolgungsorganen als schwerste gewertet und geahndet
wird und am deutlichsten in das öffentliche Bewußtsein tritt (zu Problemen internationaler

Haftratenvergleiche vgl. Hauge 1981, Kaiser 1980b). Entsprechend der gerade im Jugendstrafrecht
reichhaltigen Palette anderweitigen Regulierens und Sanktionierens nimmt sich die Rate inhaftierter

junger Menschen gegenüber den Tatverdächtigen- und Verurteiltenraten gering aus (TabeUe 2). Sie

könnte und soUte noch geringer ausfallen, bediente man sich phantasievoUer und rechtstreuer aller

erzieherisch gedachten Alternativen des JGG (vgl. zur deutschen Situation: Deutsche Vereinigung

1981; zur amerikanischen: Miller/Ohlin 1981). Bemerkenswert und gerade bei jungen Menschen

beunruhigend ist der verhältnismäßig hohe, über Jahrzehnte gewachsene AnteU junger Untersu¬

chungsgefangener. Noch ungleich stärker gewachsen und größer ist der AnteU junger weibücher

Untersuchungsgefangener (vgl. TabeUe 2 und Kreuzer 1978b); hier wirken sich entscheidend die

sprunghaft gestiegenen Anteile weiblicher Drogenabhängiger aus, denen in der Regel nach vorange¬

gangener Untersuchungshaft eine Bewährungschance, verbunden mit Therapiebemühungen, einge-

Tabelle 2: Jugendliche und Heranwachsende in der Strafverfolgung mit Geschlechteranteilen im

Bezugsjahr 1979

Gesamtzahl

Stufe der Strafverfolgung Jugendlicher und AnteU junger Frauen

Heranwachsender

Polizeiüch Tatverdächtige (ohne Straßen¬

verkehrssachen)

Gerichtlich VerurteUte (ohne Straßenverkehr)

Gerichtlich VerurteUte

(einschüeßüch Straßenverkehrsstrafsachen)

Untersuchungsgefangene

Gefangene im JugendstrafvoUzug
(Stichtag 31.12.) 5741 3,7%

(Eigene Berechnung nach Daten der PolizeUichen Kriminalstatistik 1979, des Statistischen Jahrbuchs

1981 sowie der Rechtspflegestatistik, Fachserie 10, Reihe 4,1981.)

374703 15,3%

108898 13,5%

174097 11,0%

2576 6,8%
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räumt wird. Analysen junger Inhaftierter belegen auffäUig hohe Anteile derer, die aus unteren

sozialen Schichten und gestörten famüiären Verhältnissen kommen (vgl. Kaiser 1977b, S. 158ff.;
VniMow 1980, S. 53); dieser Befund stimmt mit dem der „klassischen" amerikanischen Studie von

Wolfgang et al. (1972) überein. Auch bei jungen Strafgefangenen dominieren unter den Einwei-

sungsdeükten Diebstähle, die, zusammen mit Unterschlagungen, 54% der entsprechenden Verurtei¬

lungen ausmachen (Statistisches Jahrbuch 1981, S. 337); deutücher aber als in den Tatverdächtigen-
und VerurteUtenstatistiken treten Gewaltdelikte hervor.

2.2. Neuere Befunde der Dunkelfeldforschung

Dieser Zweig empirischer Kriminologie untersucht die tatsächliche Deünquenz unabhän¬

gig davon, ob sie auch den Strafverfolgungsbehörden bekannt ist. Dunkelfeldforschung

geht auf kriminalsoziologische Fragestellungen und Denkanstöße zurück. Sie fand vor

über einem Jahrzehnt über amerikanische, dann skandinavische Vorgänger ihren Weg zu

uns (vgl. Kaiser 1980a, S. 233ff.; Kreuzer 1975a, 1976; Villmow 1980; für die USA:

Lawrence/Shireman 1980). Ihre vorrangigen Ziele sind, kriminalstatistische Befunde

zu ergänzen und zu korrigieren, Strukturen entdeckter und verborgener Delinquenz sowie

für die Verfolgung ausschlaggebende Einflußgrößen herauszuarbeiten, Klischeevorstel¬

lungen einer kategorialen Unterscheidung zwischen normtreuen Bürgern und ganz anders

gearteten Straftätern abzubauen.

Dunkelfeldforschung bedient sich vorrangig sozialwissenschaftücher Befragungsmetho¬
den, nämlich der Täter-, Opfer- oder Informanten- bzw. Expertenbefragung. Die

geläufigste Methode zur Erkundung von Delinquenz junger Menschen ist die Täterbefra¬

gung, auch „seif report" genannt. Personen einer bestimmten Population - Schüler,

Studenten, Rekruten, Strafanstaltsinsassen, einzeln zufälüg nach Einwohnermeldeamts¬

unterlagen Ausgesuchte - werden zumeist in Gruppen schriftlich anonym danach befragt,
welche Delikte sie begangen haben. Zwar haben diese standardisierten Deünquenzbefra-

gungen inzwischen einen hohen Grad an Zuverlässigkeit und Gültigkeit erreicht. Gleich¬

wohl stoßen natürlich auch sie an Grenzen und Fragwürdigkeiten, deren wichtigste sich

hier nur andeuten lassen: Insgesamt konzentriert man sich auf Stichproben junger
Menschen, weil man diese besser in Gruppen erreicht und bei diesen auf geringere
Vorbehalte sowie größere Aussagebereitschaft stößt. Soweit man spezifische soziale

Gruppen befragt, sind Ergebnisse nicht ohne weiteres auf die altersgleiche Gesamtpopula¬
tion zu übertragen; stützt man sich dagegen auf eine repräsentative Einzelauswahl, so ist

im allgemeinen mit Quoten der Verweigerung und Unerreichbarkeit um 35% zu rechnen.

Naturgemäß lassen sich bagatellhaftere Delikte leichter erfragen; schwere Delikte sind zu

selten und prekär, um in aussagekräftiger Anzahl erfragt werden zu können. Überdies sind

die kriminologisch bedeutsamen untersten Sozialschichten und Randgruppen nicht oder

kaum erreichbar, so beispielsweise Heim- und Sonderschüler, Gastarbeiterkinder, Ent¬

laufene, Drogenabhängige. Auch stößt man auf unterschiedliche Frageverständnisse,
Antwortstile, Erinnerungsfähigkeiten usw.

Das von der Dunkelfeldforschung gezeichnete Bild deutet vordergründig auf eine gewisse
Normalität und Ubiquität der Delinquenz junger Menschen (vgl. dazu Kreuzer 1975 a;

Schöch 1976). Dies meint, daß irgendwelche Delikte bei nahezu jedem gelegentlich in

der Kindes- und Jugendphase vorkommen. Es bedeutet weiter, daß die Palette delinquen-
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ter Verhaltensmuster, namentlich auch bei Kindern, tatsächlich weitaus farbiger ist als in

Knminalstatistiken (dazu Remschmidt u a 1976) Viele Deliktsarten weisen ein nahezu

totales Dunkelfeld auf Es bedeutet ebenso, daß eine Reihe solcher bagatellhaften,
massentypischen Deliktsarten von einer stattüchen Anzahl Befragter - gelegentlich von

über 50% junger Manner - angegeben wird, und zwar unabhängig von der sozialen

Herkunft und Vorbildung (als Beispiel Gießener Studentenbefragung Tabelle 3, ferner

die Hamburger Schulerbefragung bei Kreuzer 1975 a und die Hessische Rekrutenbefra¬

gung bei Kreuzer 1980b u c) Mit diesem rein quantitativen, eindimensionalen Befund

ist indes nichts gesagt über gelegentlich von Vertretern des labeüng approach oder

Selektionsansatzes behauptete Gleichverteilung der Delinquenz über alle Personen und

Schichten, auch nichts über die Verteilung schwererer Delikte (vgl hierzu Kreuzer

1980b, S 388ff)

Normalität laßt sich entwicklungspsychologisch außerdem qualitativ als ein Moment im

sozialen Lernen junger Menschen verstehen So wie viele, mcht alle, Kleinkinder manche

Gebote und Verbote im Nahraum erst durch gelegentliche Normverstoße, Grenzuber-

schreitungen und dann einsetzende Zurechtweisung erkennen und zu beachten lernen,

erlangt der gelegentliche Vorstoß an oder über die Grenzen von Rechtsnormen im

weiteren sozialen Umfeld auch für Jugendliche möglicherweise eine gewisse Bedeutung im

Prozeß des Normlernens und Hineinfindens in die Rechtsordnung Damit ist etwas über

eine denkbare positive Funktion eines Teils jugendlicher Delinquenz und zugleich etwas

über deren Episodenhaftigkeit gesagt

Obschon die Palette tatsächlicher Jugenddelinquenz bunter ist als die der verfolgten, domimert hier

gleichfalls Diebstahl in seinen mannigfaltigen Varianten Sein genauer Stellenwert laßt sich nicht

bestimmen, da auch das Gesamt der Dehnquenz mangels exakter Definition und Ennnerung dessen,
was als Dehnquenz verstanden werden soll, nicht bestimmbar ist Wurden vor allem Diebstahle im

Nahraum voUstandiger angegeben, erschiene nahezu jeder Befragte als gelegentlicher Dieb (vgl
auch TabeUe 3 und Kreuzer 1980b) „Diebe" geraten ubngens öfter selbst in Opferlagen (vgl
Villmow 1979) Am häufigsten ist auch im Dunkelfeld dabei der Ladendiebstahl Er scheint nach

Motivation und Häufigkeit in der Tat besonders in Großstädten weitgehend früher übliche Diebe¬

reien in Nachbargarten oder auf Markten zu ersetzen Im Laufe der sechziger und siebziger Jahre

durfte er u a infolge moderner Verkaufstechmken, Opferanonymitat und Wohlstandsanspruchshal¬
tung ziemlich zugenommen haben, wobei die Schichtunterschiede inzwischen nivelliert sind (vgl
Kirchhoff 1975, S 358, Kreuzer 1980b, Shapland 1978) Die Deliktserfahrung bei fast jedem
zweiten Jungen und fast jedem dritten oder vierten Madchen hegt indes noch unter der aus

amerikanischen Befragungen gewohnten Häufigkeit (z B Klemke 1978 68% bzw 57% der

Probanden) Wiewohl Ladendiebstahl in aUen Altersstufen vorkommt, ist es ein besonders jugend
tumhches Delikt Nach unseren jüngsten Studentenbefragungen hat jeder zweite ,Ladendieb" damit

schon unter oder mit 13 Jahren begonnen, ihn im Beisein anderer und zugleich auch am häufigsten im
Alter der Strafunmundigkeit ausgeübt Seltene Begehung herrscht vor Die durchschnittliche Anzahl

je „Ladendieb" betragt in mehreren Befragungen 20jahnger 7 Eindeutig früher setzen ein und haben

ihren Schwerpunkt wohl nur noch Diebereien bei Verwandten und Bekannten Als jugendtumhch
und massentypisch sind weiter die weitgehend straflosen, doch bei Verfestigung für Verwahrlosungs¬
entwicklungen symptomatischen Verhaltensweisen des Schuleschwanzens und Weglaufens anzuse

henfvgl TabeUen 3 u 4, Abbildung 2 und Schneider 1981) Häufig sind außerdem in jungen Jahren

wegen heutigen außengenchteten Freizeitverhaltens und fehlenden Einkommens schmarotzerhafte

Deükte, wie das Hinterziehen von Fahr- und Eintnttsgeldern Jugendhches Kraft- und Imponierge¬
habe druckt sich in gleichfalls häufig vorkommenden aggressiven Dehktsformen aus, die als

Beschädigung öffentlicher und pnvater Sachen sowie Schlagereibeteiügung erfragt, als Vandalismus,

Rowdytum und Hoohganismus bezeichnet zu werden pflegen
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TabeUe 3: Ausgewählte Muster erfragter Jugenddelinquenz

(Befragung ca. 20jähriger Gießener Jura-Erstsemester-Studenten 1981/82)

%-Anteüe derer, die angeben, jemals das erfragte Deükt begangen zu haben

Erfragtes Delikt Studenten

n = 191

Studentinnen

n = 159

Schuleschwänzen

Fahrgeldhinterziehen

Veranstaltungen ohne Eintrittsgeld besucht

Irgendwo jemals gestohlen

Ladendiebstahl

Automatendiebstahl

Diebstahl bei Verwandten, Bekannten

Souvenirdiebstahl

EntUehene Bücher behalten

Bei anderen Leuten Sachen mutwiUig beschädigt

Öffentüche Sachen beschädigt

Schlägereibeteüigung

Jemand „arztreif" geschlagen

Fahren ohne Führerschein

Angetrunken Kraftfahrzeug gefahren

Mofa „frisiert"

ZechpreUerei, Bierdeckelschummel

Unterschriften gefälscht

Rauschmittel genommen

Rauschmittel weitergegeben

87
*56

+64
91 +48

81
*73

+84
63 +72

43 25

83 74

42
*45

+48
36 +21

15 8

20
25

+14
16 +4

69 53

19 15

21 +23 7 +6

17 2

49
*67

+34
21 +2

11 1

61 +51 54 +32

62 *53 26

34 7

25 *30 18

33 +22 28 +16

27
•14

+45
23 +22

8 *7 5

(*) Vergleichswerte aus der Befragung ca. 20j ähriger Rekruten 1978 in Hessen (n = 727)
(+) Vergleichswerte aus der Befragung 18-21jähriger Hamburger Schüler aUer Schularten 1973 (n =

360m.,n = 253w.)

Die Dunkelforschung bestätigt den schon nach Kriminalstatistiken aufgezeigten Geschlechterabstand

in der Deünquenzbelastung. Während dieser jedoch in der verfolgten Kriminaütät bei uns und in

vergleichbaren westüchen Industrieländern etwa 6:1 bis 4:1 beträgt, mindert er sich in Deünquenzbe-
fragungen eher zu einem Verhältnis von 2:1 (vgl. Lawrence/Shireman 1980 für die self-reports in den

USA; hier die Abbüdungen 1 und 2 sowie TabeUen 2 und 3). Man kann geradezu von einer für Jungen
typischen Deünquenz sprechen, sieht man von wenigen Deüktsarten ab, bei denen sich die
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Geschlechter stark annähern, beispielsweise Fahrgeldhinterziehen, Ladendiebstahl, Rauschmittel¬

umgang (vgl. Kreuzer 1975a). Hmzu kommt, daß mit steigender Häufigkeit und Schwere erfragter
Deükte der Geschlechterabstand zunimmt. In dem insgesamt geringeren Geschlechterabstand zeigt
sich somit die überproportionale Berücksichtigung bagateUhafter, massentypischer Dehnquenz in der

Dunkelfeldforschung. Als konsequente Ergänzung dieser Dunkelfeldbefunde erweisen sich daher die

zunehmenden Geschlechterabstände in polizeiüchen Verfolgungs-, gerichtüchen VerurteUungs- und
Inhaftiertenstatistiken(vgl. TabeUe 2). MitGewaltundZerstörung assozüerteDelikte finden sichfast

nur bei Jungen. Das ist wohl auf roUenspezifische Erziehung - „so etwas tut ein Mädchen nicht" -,

größeres Behütetsein und physische Eigenheiten der Mädchen zurückzuführen. VieUeicht schlagen
sich ihre peripubertären, famiUären und Erziehungsstörungen weniger in Deünquenz, in nach außen

gerichtetem Verhalten nieder, hingegen mehr in psychischen Schwierigkeiten, wie sich an höheren

Raten bei Selbsttötungsversuchen andeutet (vgl. Kreuzer 1975b, S. 353f.).

Breiten Raum nimmt von Anbeginn der Dunkelfeldforschung die Frage nach schichtspezifischen
Delinquenzbelastungen und Selektionen durch Verfolgungsinstanzen ein. Der Ertrag zu diesen

FragesteUungen ist vergleichsweise gering und immer noch umstritten (siehe hierzu: Clelland/

Carter 1980; Johnson 1980; Kreuzer 1980b; Krohn et al. 1980; Wadsworth 1980). Gerafft lassen

sich die Ergebnisse so umreijßen: Das durch Strafverfolgungs- und Strafvollzugsstatistiken geprägte
BUd außerordentlich schlagseitig unterschichtgerichteter Jugenddelinquenz kontrastiert mit dem BUd

nur geringfügig höherer Belastung unterer Schichten in der Dunkelfeldforschung. FreUich muß darin

kein Widerspruch oder gar Beweis unterschichtfeindücher Selektion in der Strafverfolgung gesehen
werden (vgl. Kreuzer 1980b). Denn schon Feinanalysen deuten an, worauf die scheinbar gegensätz-
Uchen Befunde beruhen dürften. So stößt man auf etwas stärkere Belastungen junger Menschen aus

unteren Schichten bei schwereren, für Anzeigeverhalten und Verfolgungsstrategien relevanten

Deüktsarten, namentüch bei Einbruch und Körperverletzung. Zudem schlagen hier die eingangs

genannten Verkürzungen der Stichproben hinsichtüch bedeutsamer TeUe unterster Schichten zu

Buche. Ferner sind gerade bei jungen Menschen übüche Parameter der Schichtzuordnung wie Vater-,

Eltern-, Eigenstatus und BUdung, Beruf, Einkommen fragwürdig. Daher wurde in eigenen Untersu¬

chungen eine Unterscheidung nach (Schul-) Bildungsstatus als dem für künftiges Sozialprestige
wesentüchen Kriterium vorgenommen und dabei eine deutüchere Trennung nach Delinquenzbela¬
stungen und Verfolgungsintensität nachgewiesen (siehe: Kreuzer 1975a, 1980b u. c; vgl. auch

Deimling 1979, der Sonderschüler einbezogen hat).

Die auf einen zu einseitig konzipierten labeüng approach gestützte Hypothese schichtspezifischer
Selektion wüd durch einen weiteren Befund der Dunkelfeldstudien in Frage gesteht. AUenthalben

zeigt sich nämüch, daß Polizeiauffälligkeit in engem Zusammenhang mit Häufigkeit und Schwere

tatsächücher - im Sinne erfragter - Deünquenz steht. Zwar werden gelegentüch auch gering
delinquenzbelastete junge Menschen in Strafverfolgung verwickelt; die Verfolgungswahrscheinüch-
keit wächst aber rapide mit zunehmender tatsächücher Belastung (siehe dazu Abbildung 2 und

TabeUe 4; vgl. auch Villmow 1980). So gab jeder zweite der befragten, stärker delinquenzbelasteten
Rekruten an, schon wegen Straftaten polizeüich verfolgt worden zu sein, doch ledigüch jeder achte

gering belastete. Selbst unter diesem Gesichtswinkel macht sich der vorwiegend bagateUhafte
Charakter erfragter Deünquenz bemerkbar. Zwar berichten je 27% der befragten Rekruten und

männlichen Studienanfänger über Polizeiauffälügkeit. - Unter Studentinnen waren es 11%. - Von

den berichteten Aufgriffstaten entfielen aber bei Rekruten 50%, bei Studenten 65% auf Straßenver¬

kehrssachen (Fahren ohne Fahrerlaubnis, unter Alkoholeinfluß, Verursachen von UnfäUen). Es

folgen Diebstähle mit 17% bzw. 16%, Körperverletzungen mit 15% bzw. 6%, Sachbeschädigung mit
6% bzw. 7%, Rauschmittel mit ca. 2% bzw. 3%; rechtskräftig jemals verurteüt sind übrigens in

dieser Altersstufe 20jähriger Männer ca. 15-20% (vgl. Keske 1979).

Zeigt sich immer wieder, daß sich viele, fast aUe Befragten zumindest an einige wenige Delikte

erinnern, daß andererseits verhältnismäßig wenige häufig Deükte begehen (vgl. auch Remschmidt

u. a. 1976; Schöch 1976; Villmow 1980), so fügt sich dies nahtlos in Erkenntnisse aus der förmüchen

Strafverfolgung. Nur kleine Anteüe der polizeüich Verfolgten oder sogar gerichtüch VerurteUten

werden wiederholt straffäUig. Aber noch unter einem weiteren Bückwinkel Uefert die Dunkelfeldfor¬

schung Belege für Art und Weise solcher Konzentrationen häufigerer und bedeutsamerer Dehnquenz
auf kleine Anteüe gefährdeter junger Menschen. So hat die Rekrutenbefragung z.B. Häufungen
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Abbildung 2: Delinquenzbelastung und Polizeiauffälligkeit (Befunde der DeUnquenzbefragung bei

15-18jährigen Hamburger Schülern aUer Schularten 1973)
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deünquenten Verhaltens aufgezeigt, die mit dem Arbeitsbegriff „Sucht-, Flucht-, DeUnquenzsyn-
drome" versehen wurden (Tabelle 4 und Kreuzer 1980 c). Verhaltensweisen wie Ladendiebstahl,

Fahrgeldhinterziehung und Rauschmittelumgang stehen sich bei den meisten als bloß vorüberge¬
hende Erscheinungen im Rahmen des Experimentierens mit Normabweichung in Stadien stärkerer

Ablösung von der Famüie und Hinwendung zu Außengruppen dar. Für wenige sind sie allerdings, oft

vor dem Hintergrund gestörter familiärer Beziehungen, Symptome beginnender allgemeiner Disso-

ziaütät. Dabei deuten sich Zusammenhänge an zwischen üblicher Delinquenz, verschiedenen

Formen des Suchtmittelumgangs und weiteren Symptomen eines Flucht- und AusweichVerhaltens.

3. Wesens- und Strukturmerkmale der Delinquenz junger Menschen

3.1. Die Delinquenz jüngerer Menschen unterscheidet sich in einigen typischen Merkma¬
len von derjenigen älterer bzw. erwachsener. Solche Merkmale unterscheiden allerdings
nur schwerpunktmäßig die Vergleichsgruppen jüngerer und älterer Täter, nicht katego-
rial. Vorangestellt seien einige Beispielsfälle, welche die nachfolgende abstrakte Darle¬

gung der Merkmale veranschauüchen können.
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Beispiel 1: Beim Spielen findet ein 9jähriger Schüler den Schlüssel zur Backstube. Mit seinem

12jährigen Freund dringt er ein. Von dem verkaufsbereiten Backwerk stopfen beide so viel wie

mögüch in sich hinein. Anschüeßend Uefern sie sich eine „große Schlacht", werfen Torten, Kuchen

und Kompott an Wände, Decken und Fenster. Im Fortgehen nehmen sie noch Geld aus der

Ladenkasse.

Beispiel 2: Drei Jungen zwischen 15 und 17 Jahren hatten schon öfter aus Spaß, um „irgendwelchen
Mist zu machen", „um mal zu sehen, was passiert", Steine von einer Autobahnbrücke geworfen.
Immer war es gutgegangen. Einmal üeßen sie einen 13 Pfund schweren Pflasterstein auf die Fahrbahn

fallen. Er durchschlug die Windschutzscheibe eines Autos und tötete die Beifahrerin. Berichte in der

Presse lösten Nachfolgetaten aus.

Beispiel 3: Zwei schwarz Maskierte drangen mittags mit vorgehaltener Pistole in eine Bankfiliale und

riefen: „Dies ist ein Überfall, es ist Ernst! Geld her oder wir schießen!" Die Erstarrung der

Anwesenden wich erst, als die beiden keine Miene machten, weiter vorzudringen. An den

Fensterscheiben drückten sich draußen viele Jungen neugierig die Nasen. Als man auf die Eindring-
Unge zuging, ergriffen sie plötzlich die Flucht. Sie rasten auf die Straße und konnten an der auf „Rot"
stehenden Ampel festgehalten werden, da sie dort als brave 11jährige „Bankräuber" stehenbüeben.

Zuvor hatten sie im Fernsehen einen BankraubfaU gesehen und fanden es schick, daß die Leute Angst
hatten. Mit den Klassenkameraden hatten sie überlegt, ob man es nicht auch mal probieren könne.

Sie hatten Mutters Strumpfhose sowie eine Spielzeugpistole genommen und der Klasse den Plan

mitgeteUt, damit aUe den Auftritt miterleben konnten.

Beispiel 4: Rocker zogen aus dem StadtteU WUhelmsburg los. Sie randalierten schon in der ersten

Straßenbahn. Nur wenige zahlten Fahrgeld. Am Bahnhof Veddel belästigten sie einen alten und

schlugen einen jungen Mann, der dem alten zu Hilfe kam. Andere knackten Zigarettenautomaten.
Zwischendurch trank man immer wieder AlkohoUsches. Die Gruppe schwoll in der Innenstadt auf

über 70, darunter 10 Mädchen, an. Rocker aus anderen StadtteUen kamen hinzu. Ziel war Altona, wo
eine rivaüsierende Gruppe verprügelt werden soUte. Durch Geschäftsstraßen streifte lärmend die

Horde, warf Papierkörbe aus den Halterungen, demoüerte Fahrzeuge, belästigte Passanten,

zerschlug Fensterscheiben. Endüch eingeholt von Polizei, fuhr ein TeU in der S-Bahn zurück.

Mitfahrende wurde belästigt. Einer kletterte während der Fahrt außen von einem AbteU zum

anderen. Als ein Fahrgast deswegen die Notbremse zog, flohen aUe. Das Beispiel des Wagenkletterns
machte Schule.

Beispiel 5: Eine Fixerin berichtete über ihre „Drogenkarriere": Als 13jährige habe sie sich einige
Monate in einer Cüque motorradfahrender Jungen aufgehalten. Ihnen zuüebe habe sie auch Leder

getragen und sich im Stammlokal mehrmals betrunken machen lassen. Auch sei sie von ihnen als

„Butze durchgenommen" worden. Später habe sich im selben Lokal auch eme Haschercüque
festgesetzt. Man habe sie öfter angesprochen, ob sie auch mal „mitziehen" woUe, sie sei doch zu

schade für die brutalen Ledertypen. Darauf sei sie von einem zum anderen Tisch im Lokal

übergewechselt, habe das Leder gegen Jeans getauscht, bald mit aUen Jungen der neuen Cüque intim

verkehrt und später „nicht mehr auf Bier und Rock, sondern auf der Pumpe gestanden".

Beispiel 6: Fünf Jungen im Alter zwischen 16 und 19 Jahren verbrachten mit einer 16jährigen ein

sommerüches Wochenende mit Bier, Schnaps, Umherlaufen, GriUen im Walde. Am Lagerfeuer
wurde es ihnen zu langweüig. Einer kam auf die Idee, das Mädchen - es hatte sich bisher gegen

Zudringüchkeiten gewehrt - gewaltsam zu nehmen. AUe - auch der Junge, der sich zuvor als ihr

zugetan und Kavaüer gegeben hatte - entkleideten das Mädchen, manipuüerten an ihm, u. a. mit

einer Bierflasche. Trotz Gegenwehrwurde es von einem vergewaltigt. Dann fragte jemand: „Was soU

jetzt passieren?" Ein anderer gab das klischeehafte Stichwort - „aus Spaß" - „Tote reden nicht". Es

wirkte wie ein Signal. Zwei hoben eine Grube aus, zwei andere „knobelten", wer den ersten Stich

führen solle. Nacheinander stach jeder zu; einem Zögernden wurde die Hand geführt. Die Leiche

wies 22 Stiche auf. Die Jungen räumten den Lagerplatz auf und gingen abends in eine Diskothek.

3.2. Vor allem der Motivation, der Erlebnis- und Vorstellungswelt von Kindern und

Jugendüchen werden strafgesetzüche Typisierung, Definition und Etikettierung nicht

gerecht (dazu Pongratz u.a. 1975). Das läßt sich verdeutlichen, indem man erwachse-
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nenrecht-gemäße Begriffe altersgemäßen Begriffen und Bedeutungsgehalten gegenüber¬
stellt, wie beispielsweise: Diebstahl - Klauen, Mopsen, Naschen; Sachbeschädigung -

Putz; Brandstiftung-Zündeln, Kokein; Körperverletzung-Rauferei; Raub-Räuberund

Gendarmspiel; sexueller Mißbrauch, sexuelle Nötigung - Onkel-Doktor-Spiel; Bande,
kriminelle Vereinigung - Cüque, „Bande". Bei Kindern gehen Spiel und Scheinwelt

mitunter noch untrennbar in Ernst und Wirklichkeit über. Die kindüche und jugendtümü¬
che Motivation deünquenten Verhaltens ist häufig zu suchen in Spiel, Unfug, Ausgelas¬
senheit, Übermut, Abenteuerlust und Erlebnisdrang, Sport, Sichaustoben, Ulk, Schaber¬

nack. Bewußt oder unbewußt erstreben sie oftmals mit dem Delikt Prestige, Anerken¬

nung, Zugehörigkeit in der Bezugsgruppe; sie renommieren und experimentieren; sie sind

neugierig; sie messen ihre Kräfte; sie wollen sich durchsetzen, stark erscheinen, Helden

und berühmt werden, zeigen, daß sie auch schon etwas können wie die Größeren; sie

trachten nach ihnen noch unerreichbaren Statussymbolen Erwachsener, wie dem Kraft¬

fahrzeug, dem Fahrenkönnen und -dürfen. Auch begegnet man Motivationsverschiebun¬

gen; statt entbehrter Liebeszuwendung und Beachtung werden Süßigkeiten gesucht,
ähnlich, wie auch der Jugendselbsttötungsversuch regelmäßig Appell an nahe Menschen

ist. Auf solche Verschiebungen stößt man später gelegentlich wieder, wenn etwa einsame

alte Frauen im Kaufhaus zu stehlen beginnen.

Ein weiteres Merkmal namentlich kindlicher Deünquenz liegt in oft fehlendem oder

unzureichendem Unrechtsbewußtsein. Nach Pongratz u.a. (1975, S. 47) war bei 35%

poüzeiüch erfaßter Delikte die Normverletzung für Kinder nicht, bei 40% bedingt, bei

20% voll erkennbar.

Das Gros kindücher und jugendlicher Delinquenz ist episodenhaft, vorübergehend, ohne

daß es förmlicher, zumal strafender Eingriffe bedürfte. Eher laienhafter Vorstellung
entspricht die des öfteren vertretene Meinung, das Deükt des Kindes und Jugendlichen -

etwa der Ladendiebstahl - verdiente gerade in früheren Stadien energischer prophylakti¬
scher Signale, um den jungen Menschen nicht in kriminelle Karrieren abgleiten zu lassen.

Nach aller empirischen Erfahrung entbehrt diese Schrittmachertheorie ernsthafter Belege
(vgl. Prongratzu. a. 1975; Shannon 1980). Eher scheint es so, daß bei den meisten trotz

früher gelegentlicher Delinquenz - gleichviel, ob mit oder ohne Entdeckung und

„Sanktion" -Verwahrlosungsentwicklungen ausbleiben. Die Entdeckungsquote ist ohne¬

hin minimal. Freilich gewinnt aus späterer Sicht bei einigen wenigen frühe, insbesondere

häufigere und schwerere Deünquenz symptomatische Bedeutung für spätere Kriminali¬

tätsentwicklungen (zu möglichen Verlaufstypen siehe: Kreuzer 1974). Prognosen sind

im Einzelfall bei bagatellhafter Deünquenz kaum mögüch. Auch ist der junge Mensch

noch weitgehend und ambivalent prägbar. Das Episodenhafte kennzeichnet sogar ein

Gutteil der Gewalt- und Sexualdelinquenz, denn dabei handelt es sich regelmäßig um

vorübergehende pubertäre und nachpubertäre Übergangsschwierigkeiten.

Junge Menschen suchen auch in delinquenten Verhaltensweisen oft Risiken, deren soziale

Bedeutung sie meist nicht übersehen (Beispiele 2-4). Das gilt beispielsweise ebenso für

den Straßenverkehr, in dem sie sich zwar oft technisch erstaunlich sicher, aber rücksichts¬

los, leichtsinnig, von Geschwindigkeit und technischen Mögüchkeiten fasziniert zeigen,
wie für den Umgang mit Alkohol und Rauschmitteln, wo sie mit ihrem Körper, mit neuen

Mitteln, Dosierungen, Kombinationen, Einnahmearten bis in die Nähe des Todes
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experimentieren, der aber in ihrer Vorstellungswelt fern, unwirklich erscheint (vgl. dazu:

Kreuzer 1975 b).

Deünquenz junger Menschen ist weitaus stärker als bei Erwachsenen auf Freizeit, auf

unkontrolüerte Freiräume konzentriert. Insofern hängt sie nicht zuletzt mit schier

grenzenlosen Möglichkeiten und mangelndem Erziehen, Anleiten, Vorbildverhalten in

diesen Freiräumen zusammen. Gerade diejenigen, denen Freizeit zur Langeweile wird,

suchen, um dieser mitunter zu entrinnen, Abwechslung in delinquentem Verhalten.

Solchen Versuchungen erüegen zumal junge Menschen in Heimen und Strafanstalten.

Auch unter diesem Aspekt sind viele Aggressions-, Sexual-, Straßenverkehrs- und

Drogendelikte zu sehen.

Bei den meisten Delikten sind junge Menschen enthemmt, namentlich durch Einflüsse des

Alkohols, der Gruppe, auch des Rituals (vgl. Beispiele 2-6). Die Bedeutung des Alkohols

für Jugenddelinquenz ist kaum zu unterschätzen (vgl. auch Tabelle 4). Weit über die

Hälfte aller Delikte steht in irgendeinem Zusammenhang mit Alkohol, sei es, daß Alkohol

oder Geld für Alkohol erbeutet wird, sei es, daß unter Alkoholeinfluß vandalistische,

aggressive oder verkehrsgefährdende Handlungen ausgelöst werden. Trinken und Spen¬
dieren von Alkohol haben für viele, vor allem randständige Jugendüche zudem hohen

Prestigewert in den „peer groups". Mit der Wirkung des Alkohols verbindet sich oft noch

der gleichfalls enthemmende Einfluß der Clique. Jugendüche Deünquenz geschieht wohl

überwiegend in kleineren oder größeren Gruppierungen (vgl. Zimring 1981 sowie

Kaiser 1980, S. 350ff.; Beispiele bei Kreuzer 1970, 1972). Der Gruppenaspekt wird

weithin zu wenig beachtet, zumal bei der Prävention, Schuldfrage und Rechtsfolgebestim¬
mung; so gilt es sozialpädagogisch zu prüfen, ob die Bezugsgruppe bei schwererer

Deünquenz zerschlagen oder gerade erhaltend beeinflußt werden soll. Mancher Jugendli¬
che wird erst in der Sogwirkung einer Gruppe deünquent, manche scheinbar sinnlose

Brutalität erst gruppendynamisch erklärüch. Dabei begegnet man sehr vielfältig struktu¬
rierten Gesellungsformen - von der lockeren Spontangruppe bis zur gefestigten Bande

oder Gang, von der Zweiergruppe bis zur Horde Hunderter. Manche neueren Erschei¬

nungsformen sowohl der Flucht, des Rückzugs und Aussteigens, als auch der Aggression,
der Rebellion und des Protests sind ohne das stimulierende und enthemmende, Solidar¬

verhalten herausfordernde Wirken großer Gruppierungen gar nicht zu denken. Dazu

gehören Kollektivformen des Drogenumgangs (siehe hierzu: Kreuzer 1975b, S. 297ff.),
des Ausweichens in „Jugendreügionen", ansatzweise sogar kollektive Selbsttötungshal¬
tungen, aber auch Demonstrationsausschreitungen, Großkrawalle und Hausbesetzungen,
in denen sich zugleich jugendgemäße Kompromißlosigkeit und Ungeduld zeigen. Trotz

unterschiedlicher Ursachen und Erscheinungen im einzelnen lassen sich doch all diese

Kollektivhandlungen als zwei Seiten derselben Medaille, als Symptome gleicher gestörter
Grundbefindlichkeiten junger Menschen in modernen Zivilisationen, verstehen. Die

enthemmende Wirkung der Gruppen wird oftmals noch verstärkt durch zu Ritualen

gerinnende Handlungsformen delinquenten Verhaltens. Das Ritual bindet den einzelnen

ein in das Gruppengeschehen (vgl. Beispiel 6 und für die Drogenszene: Kreuzer 1975 b,
S. 161f.).

Delinquenz junger Menschen ist selten originell. Sie verdichtet sich zu Verhaltensmu¬

stern, die durch Nachahmung weitergetragen werden. Vorbilder findet man in der
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Bezugsgruppe ebenso wie in den Massenmedien und im Verhalten der Erwachsenenwelt.

Unabhängig von der Streitfrage nach dem Stellenwert, der etwa der Gewaltdarstellungim

Fernsehen für die Jugenddelinquenz zukommt, lassen sich doch allenthalben Belege für

unmittelbare oder mittelbare Einflüsse massenmedialer Vorlagen finden (vgl. auch

Beispiele 2, 3, 4, 6).

Sieht man ab von insgesamt doch selteneren brutalen Ausschreitungen Jugendücher -

namentüch in der Gruppe -, wie sie sich im Beispiel 6 zeigen, so läßt sich im aügemeinen
feststellen, daß Kinder- und Jugenddeünquenz nach Ausführungsart und Folgen weniger
schwer ist als Erwachsenenkriminahtät (hierzu: McDermott/Hindelang 1981; Zimring

1981). Öfter bleiben Taten im Versuchsstadium stecken (vgl. Beispiel 3); selten werden

echte Waffen eingesetzt, Androhungen wahrgemacht; die Schadenshöhe insbesondere bei

der Eigentumsdelinquenz ist durchschnittüch weitaus geringer; vor allem geschehen die

meisten Taten spontan, ungeplant, impulsiv aus Augenblicksideen; sie entsprechen oft

momentanen Stimmungslagen, die bei Jugendlichen ohnehin extremer sind und abrupter
wechseln. Oft erscheinen Taten nur äußerlich wegen ihrer Ähnlichkeit mit Vorbildern

professioneller Kriminalität als „Verbrechen" (vgl. Beispiel 3). Allerdings ist einschrän¬

kend hervorzuheben, daß bei Delikten junger Menschen Ziel- und Begleitschäden meist

erheblich auseinanderklaffen: Um einer Mark willen wird jemand zusammengeschlagen
oder ein Auto aufgebrochen. Auch liegen Momente gefährlicher Unberechenbarkeit

gerade im fehlenden Planen und Abwägen eventueller Zwischenfälle sowie im Wirken der

Gruppe (vgl. Beispiel 6).

Wenn die Taten junger Menschen regelmäßig spontan, ungeplant, ohne eventueüe

Zwischenfälle gedanklich vorwegzunehmen, geschehen, so entsprechen dem während und

nach der Tat geringere Rücksichtnahme auf mögliche Entdeckung, leichtere Überführbar-
keit, größere Geständnisbereitschaft, schüeßüch eine niedrigere Beschwerderate im Straf¬

verfahren und Haftvollzug. In gewisser Weise rechtfertigt sich insofern das Wort von

minderer Handlungskompetenz. Dem wird indes nicht hinreichend in der Strafverfolgung

Rechnung getragen; weit intensiver müßten junge Beschuldigte beraten, verteidigt, durch

Sozialarbeit betreut werden; auf ihre Sprach- und Verständigungsschwierigkeiten müßte

Rücksicht genommen werden.

4. Meinungsstreit über einen Delinquenzanstieg

Zum ebenso gesicherten wie beklagten Merkmal der Nachkriegsentwicklung schien ein

schier unaufhaltsamer Anstieg der Delinquenz und Kriminalität junger Menschen zu

gehören. Nur über Ursachen und Erscheinungsformen diskutierte man kontrovers.

Sprachen die einen von einer deünquenten Generation, beeinflußt durch Kriegs- und

Nachkriegswirren, meinten andere, es handele sich um eine bloße Vorverlegung des

Alters mit der Kriminaütätshöchstbelastung bei an sich gleichbleibendem Kriminalitäts¬

budget. Doch anfängücher Notkriminalität schien eine noch stärker wachsende Wohl¬

standskriminalität zu folgen. Mit bloßen Altersverlagerungen war diese nicht mehr zu

erklären (vgl. Kaiser 1980a, S. 337ff.).

In jüngster Zeit gehen nun die Ansichten in Jugendkriminologie, Innen-, Sozial- und

Jugendpolitik darüber auseinander, ob die JugendkriminaUtät überhaupt ansteige. Die
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Meinungen reichen von der Behauptung einer rasanten, alarmierenden Zunahme bis hin

zu der Aussage, der Anstieg sei ein auf kriminalstatistischer Verzerrung beruhender

Mythos (zum Meinungsstreit vgl.: Albrecht/Lamnek 1979 einerseits; Kaiser 1980a, S.

333ff. und Kreuzer 1980a andererseits). Entsprechend hart sind die Vorwürfe, die sich

die Verfechter solcher Meinungen gegenseitig machen. Wer einen Anstieg behauptet,
wird als reaktionär, einseitig Poüzeiinteressen verhaftet gebrandmarkt. Wer ihn leugnet,
muß sich verantwortungsloser Verharmlosung zeihen lassen. Allenthalben verspürt man

Polemik, Emotionalität, Einseitigkeit in der Auseinandersetzung, aber auch, daß den

Befunden und Interpretationen Unsicherheiten im Umgang mit heterogenem Datenmate¬

rial, Wertungsunterschiede, polarisierte und teils ideologisch fixierte Standpunkte

zugrunde hegen.

Da es sich um eine international bedeutsame, nicht ledigüch uns belastende Entwicklung handelt, sei

zuerst ein Bück auf vergleichbare Länder geworfen. Dabei kann man sich leider fast nur auf

kriminalstatistische QueUen stützen, denn selbst dort, wo - wie in den USA - Dunkelfeldforschung
blüht, fehlt es weitgehend an langfristigen Trenduntersuchungen, an verläßlichen rhythmisch
durchgeführten Replikationsstudien. Ist aber schon die Interpretation nationaler DatenqueUen
schwierig und streitig, so erst recht eine international vergleichende Analyse. Zu uneinheitlich sind

Deliktsdefinitionen, Erfassungsmodi, Veränderungen in Gesetzgebung, Anzeigeverhalten, Selek-

tions- und Entscheidungsstrategien von Strafverfolgungsinstanzen sowie Taktiken der Datenpräsen¬
tation.

Gleichwohl fäUt die ziemüch gleichförmige Steigerungstendenz während dreier Nachkriegsjahr¬
zehnte in etlichen vergleichbaren Ländern auf, unabhängig davon, ob man sich auf kriminalpolizeüi-
che oder gerichtliche Statistiken, auf absolute oder Verhältniszahlen stützt (zum Überbück siehe:

Fritjay 1980; Göppinger 1980, S. 474ff.). Das scheint zunächst für westeuropäische Länder wie

Frankreich, Großbritannien, Schweden und Österreich zu gelten (vgl.: Council of Europe 1979, S.

20ff.; Göppinger 1980, S. 476ff.). Aber es dürfte auch für osteuropäische Länder- einschüeßlich der

DDR - zutreffen, obwohl dort infolge abweichender poütischer und wirtschaftlicher Verhältnisse

sowie andersartiger Verfolgungs-, Registrier- und Pubükationsgepflogenheiten ein insgesamt niedri¬

gerer Level offizieU bekannter JugendkriminaUtät besteht (für die DDR: Freiburg 1981; für

Osteuropa insgesamt: Oschlies 1979, S. 174; für die UdSSR: Zeldes 1980; widersprüchüche
Einschätzungen für Polen: Holyst 1980, S. 25 und Lammich 1981). In den USA zeichnet sich ein

deutücher Anstieg - namentüch in der Gewaltkriminaütät - im kriminalstatistischen Langzeitver¬
gleich ab (vgl. Martin/Conger 1980), während kurzfristige Vergleiche innerhalb der siebziger Jahre
nur geringe Schwankungen anzeigen (vgl. Smith et al. 1981; insofern ähnlich bei uns: Albrecht/

Lamnek 1979) und Sekundäruntersuchungen von Deünquenzbefragungen über kürzere und längere
ZeitintervaUe lediglich geringe Anstiege wahrscheinlich machen (vgl. McDermott/Hindelang

1981; Lawrence/Shireman 1980). Japan mit seiner ganz anderen kultureUen Tradition, seinen festen

familiären und koUektiven Strukturen, schien lange gefeit gegen Kriminalität, namentüch gegen

JugendkriminaUtät größeren Ausmaßes (nur geringe Anstiege nach Göppinger 1980, S. 479; Kühne/

Miyazawa 1979, S. 45ff.; Martin/Conger 1980; laut dpa-Meldung vom Februar 1980 steigt die

verfolgte Jugendkriminalität neuestens erhebüch an). In noch schwerer vergleichbaren Ländern der

„Dritten Welt" dürfte JugendkriminaUtät ebenfaUs eher zunehmen, gleichgültig, ob man dies auf

Kulturkonflikte, Kolonisationsfolgen oder abrupte Zivilisationsumbrüche zurückführt (vgl. z.B.

Leunmi 1978).

In unserem Land sind für die NachkriegsJahrzehnte erhebliche Zuwachsraten junger
Menschen gleichermaßen in polizeilichen Kriminal- und gerichtlichen Verurteiltenstatisti¬

ken festzustellen, und zwar in absoluten und Verhältniszahlen. Während sich etwa die

Verurteiltenziffern bei über 21jährigen im 25-Jahres-Vergleichszeitraum fast konstant

halten, nehmen sie bei Jugendüchen am stärksten, bei Heranwachsenden auch noch

deutlich zu (vgl. Tabelle 5).
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TabeUe 5: Entwicklung der Strafverurteilungen im 25-Jahres-Zeitraum in der Bundesrepublik
Deutschland nach Altersgruppen

Jahr

AUe Altersstufen Jugendliche Heranwachsende Erwachsene

(14-17 J.) (18-20 J.) (ab 21 J.)

absolut VZ absolut VZ absolut VZ absolut VZ

1954 502211 1281 29212 842 58854 2623 414138 1225

1964 586266 1282 44270 1506 67666 3108 474330 1167

1974 699198 1419 60396 1677 86695 3426 552107 1279

1979 718779 1421 77857 1887 96240 3369 544682 1249

Absolut: Gesamtzahl rechtskräftiger VerurteUungen wegen Straftaten (einschüeßfich Stra¬

ßenverkehr).
VZ: „VerurteUtenziffer" (Zahl rechtskräftiger VerurteUungen je 100000 Einwohner der

jeweiligen Altersgruppe).
Daten nach Kaiser 1978, S. 83, Statistisches Jahrbuch 1981, S. 331, sowie eigenen
Berechnungen.

Demgegenüber weisen Albrecht/Lamnek (1979) auf eine diskrepante Entwicklung
zwischen beiden statistischen Quellen in den siebziger Jahren hin; nur noch die Poüzei-

statistik vermittele den Eindruck steigender JugendkriminaUtät. Die Steigerungsraten bei
der Polizei werden in erster Linie mit wachsender Anzeige- und Kriminaüsierungsbereit-
schaft der Bevölkerung und personellem Ausbau poüzeiücher Kapazität in Verbindung
gebracht.

Diese Analyse erscheint aus vielen Gründen fragwürdig, von denen nur wenige erwähnt

werden können (vgl. im übrigen Kreuzer 1980a). Der von den Autoren untersuchte

Zeitraum ist zu kurz, um einen generellen Trend zu widerlegen. Bezöge man über die

erfaßten sechs noch zwei weitere Jahrgänge ein, ergäbe sich ein umgekehrter Befund. Im

übrigen könnte die diskrepante Entwicklung justizieller Zahlen allein schon auf einer

veränderten, restriktiveren jugendrichterlichen Praxis mit erhöhter Bereitschaft, minder

schwere Verfahren einzusteUen, beruhen. Ein verändertes Anzeigeverhalten ist zwar

nicht auszuschüeßen, aber ebensowenig empirisch belegt. Denkbar ist hier sogar eine

ambivalente Entwicklung. Zum einen erscheint es plausibel, daß heute an die Stelle

famiüärer, nachbarschaftücher oder schuüscher Kontrolle und Regulierung „normaler"

Deünquenz vermehrt förmüches Reagieren durch Jugendamt, Polizei und Justiz tritt.

Zum anderen dürften sich aber gerade bei bagatellhafter Delinquenz Gleichgültigkeit,
Resignation und Distanz zu Verfolgungsorganen ausbreiten (ansatzweise belegt von

Kirchhoff 1975 und Clarke 1978). Man toleriert mehr, ohne irgendjemand - Eltern

oder Polizei - zu informieren. Dies könnte beispielsweise für Diebstahlsarten gelten, bei

denen polizeiüche Klärung und Versicherungsschutz nicht zu erwarten sind, feiner für die

vielleicht deswegen rückläufig erscheinenden Sexualdehkte. Auch verdrängt - beginnend
vor allem in denUSA- in Teilbereichenzunehmend wieder facettenreiche PrivatJustiz das
staatliche Kontroll- und Strafverfolgungsmonopol. Und höchst zweifelhaft erscheint es,

daß der Ausbau von Polizeikräften nennenswert der Aufklärung von JugendkriminaUtät
zugute gekommen sei (Kaiser 1980, S. 341). Sinkende Aufklärungsquoten in relevanten

Dehktsbereichen sprechen eher dagegen.
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Relativiert man in gehöriger Weise kriminalstatistische Befunde, berücksichtigt man

weiter die - bei uns freiüch noch eher spärliche - Dunkelfeldforschung und Rephkations-

studien (z. B. Kirchhoff 1975), übergeht man auch nicht heterogene andere Erkenntnis¬

quellen - wie Berichte aus Jugendämtern, schulpsychologischen Diensten, Erziehungs¬

undDrogenberatungsstellen, Therapiestätten-, dann läßt sichmit allerVorsicht die Frage

nach einem Anstieg der Deünquenz folgendermaßen beantworten: Wir haben es tatsäch¬

üch in den letzten Jahrzehnten mit einer allmähüchen, indes nicht rasanten Zunahme

jugendücher Deünquenz zu tun. Grund genug, über Ursachen, Prävention undErziehung

nachzudenken, aber auch, vor Panikmache, hektischem Reagieren, Übermaß an Krimi-

nalpoütik, Verallgemeinerungen gegenüber jungen Menschen von heute schlechthin,

natürüch auch vor unkritischem, kurzatmigem Umgang mit Kriminalstatistiken zu

warnen!
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